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Florian Streibl (FW): Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident! Das Wahlrecht ist eines 

der höchsten Rechtsgüter, die wir in der Demokratie haben. Hierdurch wird festgelegt, in welche 

Richtung sich ein Land entwickelt, wie es regiert wird, wie die Politik gemacht wird. Von soher 

sollten wir mit diesem Rechtsgut sehr sensibel umgehen. Wir unter-stützen diesen 

Gesetzentwurf; denn wir sehen hier in der jetzigen Praxis einige Gerechtigkeitslücken klaffen. 

Was wird kritisiert? – Alle Menschen, die unter Vollbetreuung stehen, sind automatisch vom 

Wahlrecht aus-geschlossen. Das halte ich für einen unzulässigen Rückschluss. Man kann nicht 

sagen: Wer unter Voll-betreuung steht, ist automatisch vom Wahlrecht aus-geschlossen. Ich 

denke, hier muss man wirklich den Einzelfall prüfen. In meiner anwaltlichen Praxis habe ich 

viele Betreuungsfälle gesehen, und da kann man sagen: Man kann hier höchst unterschiedlich 

urteilen. Dass ein Richter genau drauf schaut und dann das erst feststellt, ist eigentlich das 

Wichtige. Der Gesetz-entwurf besagt: "Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge 

Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt." – Das ist im Grunde alles, um das es geht, dass 

man wirklich den Einzelfall prüft und genau hinschaut. Das ist für eine Demokratie und für einen 

Rechtsstaat eigentlich genau das, was angemessen ist, und nicht, dass man automatisch 

unterstellt, dass jemand, weil er unter Vollbetreuung steht, nicht wählen kann. Das ist eigentlich 

eine unzulässige Unterstellung. Meine Damen und Herren, eine weitere Ungerechtigkeit oder 

Gerechtigkeitslücke steckt natürlich auch darin, dass nur ein gewisser Teil der Menschen unter 

Vollbetreuung kommt. Diejenigen, die eine Vorsorge-vollmacht treffen, fallen gar nicht in das 

Betreuungs-recht. Sie können die Betreuung ganz locker umgehen. Sie können auf jeden Fall 

weiter wählen. Von soher müsste man dann jedem raten, eine Vorsorge-vollmacht zu treffen, 

wenn er das Wahlrecht behalten will. Dann kommt er überhaupt nie in die Gefahr. Das heißt: 

Die jetzige Regelung ist eigentlich ungerecht gegenüber allen anderen, weil hier differenziert 

wird. Von soher unterstützen wir das Ganze. Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte, 

die offizielle Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention, hat gesagt, dass das hier 

einen diskriminieren-den Charakter hat und unverhältnismäßig ist. Es stimmt, man kann es so 

machen, aber ob das sinnvoll ist, ob man damit den Menschen, der Demokratie und dem 

Rechtsstaat in unserem Land gerecht wird, bezweifle ich. Deswegen bitte ich: Unterstützen Sie 

diesen Gesetzentwurf. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 


